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Belaſtungsbeſtimmungen bei Hochbauten .

Anhang III zur Landesbauordnung
G6u § 36 LB0 . ) .

Beſtimmungen

über die

bei Hochbauten anzunehmenden Belaſtungen und über die

zuläſſigen Beanſpruchungen der Bauſtoffe .

Vom 24. Dezember 1919. 1)2)

) Dieſe für Preußen unterm 24. Dezember 1919 erlaſſenen Be⸗ſtimmungen ſind durch Erlaß des Bad . Arbeitsminiſteriums vom25. Februar 1920 Nr. 5733 auch für Baden als maßgebend vorge⸗ſchrieben worden . Der genannte Erl . des Bad . Arb Min bemerkt dazu :„Dieſe Beſtimmungen treten künftig an Stelle der mit Erlaß desMiniſteriums des Innern vom 1. März 1911 Nr. 10394 heraus⸗gegebenen Beſtimmungen vom 31. Januar 1910 . Soweit die letzterendurch die neuen Beſtimmungen vom 24. Dezember 1919 nicht berührtwerden , bleiben ſie nach wie vor in Kraft , ebenſo auch die beſonderenAnordnungen , welche ſich auf das Eigengewicht von Bauteilen undLagerſtoffen , die Belaſtung und zuläſſige Beanſpruchung von Bauteilenund Bauſtoffen beziehen , die in den hier mitgeteilten Beſtimmungeneine Regelung nicht gefunden haben . “
( Die vorgenannten früheren Beſtimmungen vom 31. Januar1910 und die vom Min . d. J. im Erl . v. 1. März 1911 dazuerlaſſenen Vollzugsanordnungen ſind in der gekürzten Ausgabedieſes Buches von 1913 Seite 163 —200 abgedruckt) .

) Bei außergewöhnlich großen Eiſenbauwerken , als hohenTurmmaſten , großen Luftſchiffhallen , hohen Kranbauten , können den
Verhältniſſen des Einzelfalles entſprechend höhere Anforderungen ,insbeſondere hinſichtlich der Belaſtung durch Schnee und Winddruckund der Knichſicherheit mehrteiliger Stäbe geſtellt werden ( preuß .Vollz . ⸗Erl. zu den Beſtimmungen vom 24. Dez. 1919 ) .
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Wenn nicht beſondere Nachweiſe geführt werden , ſind die folgenden

Eigengewichte und Beanſpruchungen maßgebend .

A. Eigengewichte der gebräuchlichſten Bauſtoffe und Bau⸗

Körper ſowie einiger Lagerſtoffe .

Gewichts⸗ Aſchnetse
Nr. Gegenſtand grenzen Wi Bemerkungen

kg / ehm kg /ebm
EEE 3

4 5

a) Füllſtoffe in geſchüttetem
Zuſtand .

11Erde , Sand , Lehm , naß . 1700 2500 2100

5 90 trocken 1400 1800 1600
3Kies , naß . . 1900 - 2100 2000
4J4% trocken 1500 - 1900 1700
5

Keſſeſchte
600 — 850 750

64Keſſelſchlachke 700 - 1000] 1000 JZuZeile6, Spal⸗
71 Hochofenſchlacke 1

a) Stückſchlacke in der Kör⸗ ſtampfteschlak⸗
nung von Eiſenbahn⸗ ke.

ſchotter 1200 - 1600 1400
b) Granulierter Schiacken⸗ſand 500 - 1400 ] 1000

8 Bimsſteinſ ſand 400 — 900 700

b) Werkſtücke und Mauer⸗
werk aus natürlichen

Steinen .

9 Granit , Syenit , Porphyr 2200 3000 ( 2800
10 Baſalt 2700 - 3300 3000

11Baſaltlava , ziemlich dicht 1800 3000f 2800
12 50 porig . 1500 2000 1800
13J Marmor 1 . 2600 2800 ] 2700
14 Kalnkſtein , dicht 1900 2700 2500
15 7 porig 1500 2200 2000
16 Sandſtein ( ſchwerere Grau⸗

wacke und Kohlenſand⸗
ſteine ) 2500 - 2800 2700

17 Sonſtige Sandſteine . 2000 2600 2400
18 Tuffſtein , 7 u. 88Kalktuff 1600 2200l 2000

0
90
91
92
30

40
4
42
40
4
65
46
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Als Durch⸗Gewichts⸗ ſchnitts⸗Nr. Gegenſtand grenzen
5 Bemerkungen

kg / ebm kg / ebm
FFECC . . . . . . . . . . 33

19 Bimsſtein , Leuzit u. lockerer
Kalktuff ; 1200 1500 1400

o) Mauerwernk aus künſt⸗
lichen Steinen , u zwar aus :

20 Klinkern 1800 2000 1900 [Zu Nr. 21 u. 27:21ſ [ Ziegelnnn1700 1900 1800
405Ui22 porigen Vollziegeln 1000 1200 [ 1100 l normalen For⸗23 Lochziegeln 1250 1300 1300 mats nachweis⸗24porigen Lochziegeln 900 1100 1000
30 0 fh25 Schwemmſteinen 900 1100 ] 1000 das Cewichtdes26 Korkſteinen . 500 — 700 600 Mauerwerks27 Kalkſandſteinen

A½0
1900 1800deg nichner28 Kunſtſandſteinen 2000 22000 2100

Wcherabgeſed) Mörtel . werden.
291 Zementmörtel . 2000 2300 210030 Kalkzementmörtel . 1800 2000 190031 Kalkmörtel . 1650 - 1800 170032 Traßmörtel . 1900 2100 2000
33Gips , gegoſſen 900 1000 1000

e) Beton , und zwar aus :
34Kies , Granitſchotter u. dergl . 1800 - 2400 ( 2200 280035 Desgl . mit Eiſeneinlage L e e36Ziegelſchotter 11500 2000 1800 wichtsnachweis37Kohlenſchlacke mit Sandzu⸗ des Betons zu

ſaz . 41200 1900 1600 ]l verlangen .
38 Bimskies mit Sandzuſatz . 1450 1750 1600
39Hochofenſchlacke 1800 2400 [ 2200

) Bauhölzer , baureif
40 Kiefer ( Föhre ) . 700 [ Das Gewicht luft⸗
41Fichte ( Rottanne )
42 Tanne ( Weißtanne ) . 600 50 kg/ ebm ge⸗43Lärche 650 ringer.44 Pechkiefer Pitchpine ) 90045 Gelbkiefer Vellowpine ) 800
46 [ Ciche 900

Schluſſer⸗Franz , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 16
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Gewichts⸗ Aöniirs
Nr. Gegenſtand grenzen 0 Bemerkungen

kg / ebm kg / ebm

1 2 3 4 5

47Buch 80⁰0
48 Auſtraliſche Harthölzer 5 1100

g) Metalle .

49 Gußeiſen . 725⁵0
50 Schweißeiſen 7800
51 Flußeiſen 7850
52 Flußſtahl 8 7860
53 Bleii 11300 11450 11400
54 Kupfer , Gewatz

. 8800 9000 8900
55 Bronze 7500 8900 8600
56 Zink , gegoſſen 6850 7000 ] 6900
57 „ gewalzt . 7150 - 7200 ( 7200
58 Zinn , 5 7200 - 7500 7400
59 Meſſing 8400 8700l 8600

h) Lagerſtoffe .

a) Brennſtoffe .
60 Braunkohle 700 800 750
61 Holz in Scheiten 330 — 420 400
62 Kohle ( Steinkohle ) 800 — 950 900
63 Koks

a) Zechenkons . 380 — 530 500
b) Gaskoks . 360 — 470 450

64 Preßkohlen 750 1250f 1000

56) Feld⸗ und Garten⸗
früchte .

65 Gerſte 690
66 Gras und Klee 350
67 Hafer . 550
68 Heu 70 lbeieiner Pack⸗
69 Heu , gepreßt 280 due
70 Kartoffeln 750

8

Malz 530
72 Malzkeime 200
73 Obſt 350
74 Roggen 680
75 Rüben 650
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— — — — — — — —- — —̃ — — — — —

Gewichts⸗ cniieNr. Gegenſtand grenzen h er Bemerkungen
kg /ebm kg / ebm

2 ...

76 Stroh 5 45 577Weizen 760 4 m.
„) Verſchiedene Lager⸗

ſtoffe .
78 Aktengerüſte und Schränke

in Regiſtraturen , Büche⸗
reien , Archiven uſw . 500 einſchließlich der

79 Aſche 900 Hohlräume .
80 Hausmüll 660
81 Kaffee 700
82Mehl ( loſe ) . 500
83 Papier 1100
84 Salz 1250
85 Torfſtreu 230
86 Wolle 1300
87 Zement

03lofſe 1400
b) eingerüttelt 2000

88 Zucker 750

B. Eigengewichte von Bauteilen .

Nr. Gegenſtand W
Bemerkungen

C . . ·1 2 3 4

a) Holzbalkendecken .

1 Balken 24/26 em ſtark , bei 1,0 m
Entfernung ( von Mitte zu Mitte ) 41¹ Die Zahlen gelten für

Bei einer Verminderung der Ent⸗ 0
fernung um je 5 em mehr je 215 ſprechend dem urch⸗2 Balken ( Halbholzbalken ) 12/26 em ſchnittsgewicht luft⸗
ſtark , bei 0,80 m Entfernung * Kiefein⸗
( bon Mitte zu Mitte ) . 26

Bei einer Verminderung der Ent⸗
fernung um je 5 em mehr je



Belaſtungsbeſtimmungen bei Hochbauten .

Nr Gegenſt and
iht

Bemerkungen
Eum

1 2 3 4

3 Lagerhölzer 10/10 om ſtark , bei
150 m Entfernung ( von Mitte zu

Mitte ) 5 7
Bei einer Verminderung der Ent⸗

fernung um je 5 em mehr je 0 ,
4 Kieferner Bretterfußboden bezw .

Schalung
2,0 em ſtark 13
2,5 EmM 16
3,0 em⸗ 20

eh 23

6 , om 40

5 GeſtrechterWin delboden ausSchleel⸗
ſtangen 7 em & ( 25 kg) , Lehm
und Stroh dazu ( 160 Kkgq ) 185

61 Stülpdecke aus 3 em ſtarken Bret⸗
tern mit 8 bis 11 em
Lehmſchlag mit Stroh . 168

7 Halber Windelboden bei 1 m Bal⸗
kenentfernung

Stakhölzer 3 em ſtark . 13
Latten 4/6 em ſtarkk 3
Lehmſchldg 11 em ſtark enfchrSteoh 134

8 Ganzer Windelboden Fögt
Stakhölzer 4 em ſtark 16
Latten 4ſ6 em ſtarkk 3
Lehmſchlag ( ausſchl . Stalbolzer,26 Ell ſtark ; 274

9 Rohrung und Putz 20

b ) Gewölbte Decken .

(Preußiſche Kappen bis 2o m Spann⸗
weite ohne Trägergewicht . )

10½ Stein ſtark aus
Biegefn lieHintermauerungg 275

1111 Stein ſtark wie vor 540
12 10 1 118 Lochziegeln 5 200
131½⁰ „ aus Schwemmſteinen

oder porigen Lochziegeln 155



Gewicht

16

17
18

19

20

2¹

22

Ebene Steindecken ohne Eiſen ( Bau⸗
art Kleine und ähnliche ) , und zwar :
10 em ſtarke Decke ohne Eiſen aus

porigen Lochziegeln in Zement⸗
Riortek

12 em ſtarke Decke wie vor 5
12 em ſtarke Decke aus Vollſteinen
Ebene Steindecken mit Eiſen ( Bau⸗
art Kleine und ähnliche ) , und zwar :
12 em ſtarke Decke aus Schwemm⸗

ſteinen in Zementmörtel , einſchl .
Eiſenn

12 em ſtarke Decke aus vollen Hart⸗
brandziegeln in Zementmörtel ,
Linſchk kiſeßß . . .

10 em ſtarke Decke aus porigen
Lochziegeln in Zementmörtel , ein⸗
ſchl. Eiſen 3

desgl . 12 em ſtark⸗
5„5 3

„
63 20 „

Stegzementdielen mit Eiſen , u zwar :
5 em ſtarke Stegzementdielen

„ „

125⁵
150
220

12⁵

220

130
156
195
234
260

90
120

„ „

K Nr. Ge gen ſt and Bemerkungen—
kg/qmER

14 Decke aus Rabitz in Gewölbeform
5 em ſtark ( in der Grundfläche
gemeſſen ) , bei Verwendung leichter
Zuſchlagſtoffee . ß 100

Für jedes Zentimeter Mehr⸗
ſtäkk 20

e) Ebene Stein⸗ und Betondecken
( ohne Trägergewicht. ) 85

Für alle hier nicht beſonders auf⸗ G 155geführten Deckenarten iſt das Ge⸗ WlechKehlel, den
wicht nachzuweiſen . Ieneinem15 10 em ſtarke Betondecke einſchl . Eigengewicht von

Giſeneinlagensn 240 2200 kg/cbm in
jedem Falle beſon⸗
ders zu ermitteln .

Bei Lochziegeln mit
kopfſeitig offe⸗
nen Hohlräu⸗
men iſt das Eigen⸗
gewicht 10 v. H.
höher anzunehmen ,
wenneine Gewichts⸗
vermehrung durch
einlaufenden Mör⸗
tel zu erwarten iſt.

Vgl. Bemerkung zu
Ziffer 16.

Bei geſtelzten Dek⸗
ken iſt das Gewicht
der Kiesbetonſtel⸗
zung in jedem Falle
beſonders zu) er⸗
mitteln

Nur für Dächer und
unbelaſtete Decken

155 zuläſſig .



Belaſtungsbeſtimmungen bei Hochbauten .

„ Monier⸗ oder Zement⸗
drahtputz

Nr Gegenſt and GeWwih Bemerkungen
kg / amGEEC —

d) Deckenfüllſtoffe .

29 je 1 em Auffüllung mit Sand . 16
30„% 1 „ „ „ Lehm 16
30 „15„ „ Kolsaſche 7
92 „“Keſſel⸗

ſchläcke 10
33 je 1 em Auffüllung mit Keſſel⸗

ſchlackenbeton mit Sandzuſatz , und
zwar im Miſchungsverhältnis :

1 : 4 : 4 (1 Teil Zement , 4 Teile
Keſſelſchlacke , 4 Teile 19

34 desgl . 1 : 5 : 3 17,25
3⁵ 5 136 2 15,50
36 „ 13,75
37 38 12

e) Eſtriche u . Fußbodenbeläge aus :

38 je 1 em Zement oder en 22
3SGips 84
A Terrazzo 20
416 1 „ Gußaſphalt 14
42 „ 1 „ Tonflieſen 20
43] „ 1 „ Korßkplatten (als Unter⸗

lage ) . 3
444 , 1 em

StembholgfußöodenCkorgament ) 18
45 „ I1 em Kylolith 18
46„ ,äẽ I mm Linoleum 1,30

) Putz⸗ und Drahtputz .

47 Rohrdeckenputz einſchl . Rohr 20
48 je 1 em Putz in Kalkmörtel 17
49] „ i „ „ „ Kalkzementmörtel 19
S „ Zementmörtel 2¹
5IFTraßmörtel 20
52 „ „ Gipsmörtel 10
5333 Rabitz⸗ oder Drahtputz 15
54 1



Belaſtungsbeſtimmungen bei Hochbauten .

—— Zinkdach in Leiſtendeckung , einſchl .
der Schalung , Sparren uſw . ( Zink⸗
blech Rr 13533 .

247

Gegenſtand ih
Bemerkungen

kg / ſm. . . .
4

8) Dächer .
Einfaches Ziegeldach aus Biber⸗ Für 1 am geneigte

ſchwänzen von Normalform , einſchl . 3
Lattung und Sparren ( Spließdach ) 75 binder, jedoch ein⸗Dasſelbe , aber böhmiſch gedeckt in ſchließlich der Spar⸗voller Mörtelbettung 5 85

Doppeldach wie Nr. 55 9⁵ ſtand 216 em ſtark
Dasſelbe , aber böhmiſch gedeckt 115 angenommen ſind.
Kronendach wie Nr. 5 105⁵5
Dasſelbe , aber böhmiſch gedeckt 130
Pfannendach auf Lattung in böh⸗

miſcher Deckung , einſchl Lattung
und Sparren , bei Verwendung
kleiner , ſog . holländiſcher Pfannen 80

Pfannendach wie vor , aber mit
großen Pfannen 85

3 Pfannendach wie vor , aber auf
Stülpſchalung einſchl . Schalung ,

Strecklatten , Dachlatten und Spar⸗
ren ( verſchaltes Pfannendach ) 100

4ſ Falzziegeldach einſchl . Lattung uſw .
ie RiI . . . 65

Mönch⸗ und Nonnendach , einſchl .
Lattung uſw . wie Nr. 55 100

Dasſelbe , böhmiſch gedeckt 115
Engliſches Schieferdach auf Lattung ,

Wie Nr. 5 4⁵
Engliſches Schieferdach auf Scha⸗

lung,einſchl . Schalung und Sparren 55
Deutſches Schieferdach auf Schalung

und Pappunterlage,einſchl .Pappe,
Schalung und Sparren ( aus Stei⸗
nen von rund 35 em Länge und

65
Deutſches Schieferdach wie vor ( aus

kleineren Steinen von rund 20em
Länge und 15 em Breite ) 60



Belaſtungsbeſtimmungen bei Hochbauten .

C. Belaſtungen .

a) Nutzlaſten .
Für Werkſtätten und Fabriken mit ſchwerem Betrieb ,

für ſtark belaſtete Lagerräume und dergl . iſt die Nutzlaſt in
jedem Einzelfalle zu ermitteln .

Nr Gegenſtand n
Bemerkungen

kg / am
2 3

72 Kupferdach , mit doppelter Falzung
eingedeckt , einſchl . wie vor ( Kupfer⸗
blech 0,6 mm ſtark ) 40

73 Wellblechdach aus verzinktemEifen⸗
blech auf Winkeleiſen . 2⁵

74 Einfaches Teerpappdach einſchl.
Schalung und Sparren 35

75 Doppelpappdach wie voer 55
76 Holzzementdach einſchl . Schalung ,

Sparren und einer 7 em ſtarken
Kiesſchicht bei / em Sparren⸗
ſtärkke 180

77 Leinwanddach ( Weber⸗Falkenberg
und ähnliche ) einſchl . Lattung und
Sparren 25

78 Schindeldach einſchl. Lattung und
Sparren 35

79 Rohrdacheinſchl .Lattung u.Sparren 80
80 Strohdach einſchl . Lattung und

Sparren 75
81 Glasdach auf Sproffſſeneiſeneinſchl .

der letzteren bei 4 mm ſtarkem
Glaſe 22

a) Dasſelbe bei 5 mm' ſtarkem
Rohglas 2⁵

b) Dasſelbe bei 5 mm ſtarkem
Drahtglass 30

c) Dasſelbe bei ( mm
n
Rohglas 30

d) Dasſelbe bei 6mm Drahtglas 35
e) Für jedes mm Mehrſtärke des

Glaſes Mehrgewicht . 3
f) Desgl . bei Verwendung von

Drahtglas 5
82 Gewölbtes Dach aus Glasbauſteinen

( Bauweiſe Falconnier u. ähnliche ) 65
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Für das Gewicht v
dielen⸗ und Drahtputzwä
zur gleichförmig verteilten DeckennutzDieſer Zuſchlag muß bei Wänden bis 6,5 em Stärke mindeſtens75 kg/qm , bei Wänden bis 13 em Stärke mindeſtens 150 kg / ambetragen . Neben Nutzlaſten , die nach Ziffer 4 zu 500 kg / am anzu⸗nehmen ſind , erübrigt ſich ein ſolcher Zuſchlag .

Im übrigen ſind mindeſtens die nachfolgenden Belaſtungen zuGrunde zu legen .

Nr. Art der Nutzlaſt kg / qm Bemerkungen
EEEEEECC . C. C. C. C. C000 . 0 .

4 8

1 Für Dachbodenräume in Wohn⸗ Dieà
5 u 1—3 gelten, ſo⸗05 „ 12⁵

02J Für Wohngebäude
ausſchließlich ausfür Kontorhäuſer und Dienſt⸗ge bäude ſowie für Läden m it
lichenWarenmengenweniger als 50 qm Grund⸗
böne Pie be J

8
te i inzel⸗fläche

4 l 5
200

1958 03] Für Holztreppen in Klein⸗ un vorkommenden be⸗Mittelhäuſern einſchl . der onderen Belaſtun⸗
gen durch Ankten,Podeſte und Zugänge,
Bücher, Warenvor⸗für Klaſſenzimmer in Schulen
Swifcer ünd enUnd für Hörfäle 350 Für Klein⸗ und
Mittelhäuſer
gelten beſondere
baupolizeiliche Er⸗
leichterungen .

4 Für Geſchäftshäuſer , Waren⸗
häuſer , Läden von mehr als
50 qm Grundfläche ,

Theater , Lichtſpielhäuſer ,
Verſammlungsräume ,
Turnhallen , Tanzſäle ,
größere Gaſtwirtſchaften ,in Werkſtätten und Fabriken
für leichteren Betrieb ,

in Schlächtereien , Bäckereien ,in Büchereien , Archiven und
Aktenräumen ( ſoweit nicht die
Nutzlaſt auf Grund der Angaben
unter A beſonders nachgewieſen
wird ) ,



250

Art der Nutzlaſt

3
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4

Bemerkungen

in Kraftwagenſchuppen ,
Großviehſtällen ,

für Flure , die zu Unterrichts⸗
und Verſammlungsräumen
führen ,

für Balkone ,
für Treppen , Treppenpodeſte

und Treppenzugänge jeg⸗
licher Art , mit Ausnahme der
unter Ziffer 3 bezeichneten ,

für Decken unter nichtbefahr⸗
Baren 95fen

Bei Berechnung der Abmeſſungen
für Bauteile , die die Laſten
mehrerer Geſchoſſe aufzunehmen
haben ( Stützen , Unterzüge , Wand⸗

pfeiler , Grundmauern und dergl . )
iſt eine Ermäßigung der in An⸗

ſatz zu bringenden Nutzlaſten in
dem nachſtehend angegebenen Um⸗

fange zuläſſig .
Die Nutzlaſten der Dachgeſchoſſe und

der beiden oberſten den Bauteil

belaſtenden Vollgeſchoſſe ſind mit
dem vollen Betrage einzuſetzen .
Von der Nutzlaſt der folgenden
Geſchoſſe darf ein von Geſchoß
zu Geſchoß um 20 % bis zum
Höchſtbetrage von 80 % wach⸗
ſender Bruchteil in Abzug gebracht
werden , ſo daß dafür der Reihe

nach 8⁰ 9/ , 60 701 40 90720 9/
der vollen Nutzlaſt in Rechnung
zu ſtellen ſind .

Für Speicher und Lagerräume ſowie
für Werkſtätten und Fabrikge⸗
bäude mit ſchwerem Betrieb u. für
große Warenhäuſer iſt eine ſolche
Ermäßigung der Belaſtungsan⸗
nahme nicht zuläſſig .

6] Für Decken unter Durchfahr⸗
ten und befahrbaren Höfen ,
wenn nicht größere Einzellaſten
( Raddruch ) zu berückſichtigen ſind

500

800



Nr.

—

Art der Nutzlaſt
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Bemerkungen

4

D

10

F

F

Für alle Däch er iſt in der Mitte

Für Abſchlußgeländer von

ür Werkſtätten u. Fabriken
mit ſchwerem Betrieb , ſowie
für Decken unter Durch⸗
fahrten und befahrbaren
Höfen iſt , wenn ſtoß weiſe
wirkende Erſchütterungen ,
3. B. durch Maſchinen oder ſchwere
Kraftwagen , zu erwarten ſind , auf
Verlangen der Baupolizei die
Belaſtungsziffer um 50 bis 100 %
zu erhöhen .

ür wagerechte oder bis zu
%½ geneigte Dächer iſt mit

einer Nutzlaſt von 250 kg / am
einſchl . Wind⸗ und Schneedruck
zu rechnen , wenn zeitweiliger
Aufenthalt von Menſchen ,
3. B. zu Spiel⸗ , Beobachtungs⸗
und Erholungszwecken nicht aus⸗
geſchloſſen iſt ,

der einzelnen Pfetten , Sparren
oder Sproſſeneiſen , ſofern die auf
ſie wirkende Wind⸗ und Schnee⸗
laſt weniger als 200 kg beträgt ,
unter Außerachtlaſſung diefes
Schnee⸗ und Winddruckes eine
Nutzlaſt von 100 kg anzunehmen
für Perſonen , die das Dach
bei Reinigungs - oder Wie⸗
derherſtellungsarbeiten be⸗
treten . Ein Gleiches gilt für die

Dachhaut , „ ſoweit ein Betreten
dieſer überhaupt in Frage
kommen kann .

Treppen und Balkonen eine in
Holmhöhe nach außen wirkende
Seitenkraft von 40 kg /m. In
Theatern , Lichtſpielhäuſern , und
Verſammlungsräumen ſtatt deſſen
eine Seitenkraft von 100 kg

/m.

Für Gewächshäuſer ,
die der Aufzucht
dienen und nicht
zum Aufenthalt vie⸗
ler Perſonen be⸗
ſtimmt ſind, iſt die
Einführung der
Schneelaſt und der
Einzellaſt von 100ꝑg
nicht erforderlich .
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b) Schneelaſt .
1. Die Schneebelaſtung einer wagerechten Fläche iſt zu

mindeſtens 75 leg / am anzunehmen .
2. Bei Dachflächen mit erheblicher Neigung kann die

Schneelaſt , ſofern nicht etwa einzelne Dachteile Schneeſäcke bilden ,
geringer angenommen , bei einer Neigung von mehr als 45 “ ganz
außer acht gelaſſen werden .

3. Die auf das Quadratmeter der wagerechten Projektion einer
Dachfläche entfallende Schneelaſt S iſt dabei mindeſtens nach Maßgabe
der nachfolgenden Zuſammenſtellung zu bemeſſen , in der a den Neigungs⸗
winkel der Dachfläche gegen die Wagerechte bedeutet .

hnr r
n6s 6ſ, 0 0 kg / am .

Zwiſchenwerte ſind geradlinig einzuſchalten .
4. Die Möglichkeit einer Bildung von Schneeſäcken iſt zu

prüfen und gegebenenfalls bei erheblichem Gewicht zu berückſichtigen .
5. Die Möglichkeit einer vollen oder einer einſeitigen Schnee⸗

belaſtung iſt zu berückſichtigen .
6. Bei Bauten im Gebirge iſt die Schneelaſt den örtlichen Ver⸗

hältniſſen entſprechend höher anzunehmen .
7. Wegen der bei Gewächshausbauten zu gewährenden Er⸗

leichterungen ſiehe Bemerkung zu Ziffer 9 des Abſchnitts C. a.

c) Winddruck .
1. Die Windrichtung kann im allgemeinen wagerecht ange⸗

nommen werden .
2. Bezeichnet Wo den Winddruck auf das Quadratmeter einer

zur Windrichtung ſenkrechten ebenen Fläche P, ſo iſt bei beliebigem
Anfallswinkel à der auf P entfallende, Kubch zu ihr wirkende
Winddruck mit / = WO. PE sin2 4 in Rechnung zu ſtellen .

3. Für W. gelten lolgende
Werte :

35 8 Bemerkungen
kg / qm

1 3 — 8
3

Nr. Vom Winde getroffene Fläche

— Wandteile bis
zu

einer
3

ͤ
Sanmerke , in ge⸗

chützter Lage kann dervon 15 m
10⁰ unter Nr. 1 angege⸗

bene Wert des Wind⸗
drucks dem dauernd
vorhandenen Wind⸗
ſchutz entſprechend er⸗
mäßigt werden, jedoch

8 5 nicht unter 75kg / qm.2] Wandteile in der Höhe von Bei Dachneigungenunter
15 bis 25 m und Dächer in 5 eBernahläſftondn3 2 7 unter Vernachläſſigung
weniger als 25 ' ·m Höhe125 der wagrechten Seiten⸗

kraft ein Zuſchlag zur
ſenkrechten Belaſtung .
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Nr. ] Vom Winde getroffene Fläche Bemerkungen
kg /am

1 — .—

3über 25 m hochliegende Wand⸗
teile und Dächern 50

4J Eiſengitterwerk , Holzgerüſte Für die Berechnung
150 elektriſcher Frei⸗

leitungen ſind die
Normalien des Verban⸗
des Deutſcher Elektro⸗
techniker maßgebend.

5 Für Schornſteine gelten beſondere Bei hohen Bau⸗

und Maſten

Beſtimmungen (oIgl. den Runder⸗ werken mit kleiner

laß vom 30. V. 1902 — IlI 5269 dee Penr emndb A
I D 5533 Min . d. öff. Arb. ) . dung der unter Nr. 5

angeführten Beſtim⸗
mungen verlangt wer⸗
den.

4. In Gegenden mit beſonders großen Windſtärken , namentlich
an der Küſte oder im Gebirge , ſind die Winddruckzahlen um
25 bis 50 v. H. zu erhöhen .

5. Gebäude , die durch Wände und Decken hinreichend aus⸗
geſteift ſind , brauchen in der Regel nicht auf Winddruck unterſucht
zu werden .

6. Bei offenen Hallen iſt ein auf Dach und Wände von innen
nach außen wirkender , bei freiſtehenden Dächern ein von unten nach
oben wirkender Winddruck von 60 kg für 1 qm rechtwinklig ge⸗
troffener Fläche zu berückſichtigen .

D. Zuläſſige Beanſpruchung der Bauſtoffe und des Bau⸗
grundes .

I. Vorbemerkungen .
1. Bei der Berechnung von Baugliedern aus Eiſen oder Holz ,

die der Gefahr des Knickens unterworfen ſind , iſt nachzuweiſen ,
daß der nach der zweiten Eulerformel berechnete Sicherheitsgrad den
im folgenden geſtellten Anforderungen entſpricht . Die Anwendung
anderer Berechnungsarten ſoll nicht ausgeſchloſſen ſein , doch bedarf es
daneben des Nachweiſes der Knickſicherheit nach der Eulerſchen Formel .

2. lüberſchreitet die nach der Eulergleichung ſich ergebende ſogen .
* 5

Knickſpannung ol- FE
worin E das Elaſtizitätsmaß des

Bauſtoffes , ! die Länge , F den Querſchnitt und ] das Trägheitsmoment
des Stabes bedeuten , die Proportionalitätsgrenze des Bauſtoffes , ſo

Spannun
verliert die Formel ihre Geltung , da das Verhältnis Dehnung
unterhalb der Proportionalitätsgrenze durch den in der Gl. enthaltenen
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Feſtwert E dargeſtellt wird , dann veränderliche Werte annimmt .

Beiſpeilsweiſe überſchreitet bei Flußeiſen mit dem Elaſtizitätsmaß
E 2100000 kg/qem und der Proportionalitätsgrenze op 1900

kg /qem die Größe des Wertes o jedesmal dann diejenige von ob ,

wenn die Länge des gedrückten Stabes geringer iſt als etwa das

105⸗fache des Trägheitshalbmeſſers ſeines Querſchnitts . Bei Bau⸗

ſtoffen , für die auch bei kleineren Spannungen das Verhältnis

Spannung 3 5 5

Hehnung veränderlich iſt und durch einen Mittelwert erſetzt werden

muß , ſtellt dementſprechend die Eulerformel überhaupt nur eine

Näherungsgleichung dar . )

3. Überſchreitet bei druckbeanſpruchten Bauteilen die nach der

Eulergleichung ſich ergebende Knichſpannung weſentlich die Pro⸗

portionalitätsgrenze , ſo iſt eine Nachprüfung der Knichſicher⸗

heit nach einem anderen Verfahren ! ) zu empfehlen und in wichtigen

Fällen unter Umſtänden zu verlangen . Die im folgenden gegebenen

Regeln beſchränken ſich auf die Anwendung der Eulergleichung .
4. Bei der Berechnung der Knickfeſtigkeit eines Stabes hat als

Knicklänge ſeine z. B. aus dem Liniennetz eines Fachwerkes zu
entnehmende volle Länge zu gelten , wobei etwaige Einſpannung un⸗

berückſichtigt bleibt .

5. Stehen Stützen in mehreren Stockwerken übereinander und

werden ſie durch anſchließende Deckenträger unverrückbar gehalten ,

ſo iſt die Geſchoßhöhe als Knicklänge anzunehmen .

6. Bei der Berechnung der Knickſicherheit ſind mit beſonderer

Sorgfalt alle in Betracht kommenden Belaſtungsfälle zu

unterſuchen . Dabei dürfen , wenn nur zentriſch wirkende Belaſtung

angenommen wird und die Knickſicherheit nur eben den vorge⸗

ſchriebenen Mindeſtwert erreicht , die unteren Werte der zuläſſigen
Spannungen nicht überſchritten werden .

7. Liegt neben Knickung exzentriſch er oder quer gerichteter

Kraftangriff vor , oder iſt bei einer Stütze die Möglichkeit vorhanden ,

daß ſie einem ſolchen ausgeſetzt wird (3. B. in Fabriken und Lager⸗

häuſern ) , ſo hat die Unterſuchung der Standfeſtigkeit ſich auch auf
die hierbei eintretenden größten Kantenpreſſungen zu erſtrecken .
Nur unter dieſer Vorausſetzung dürfen die unteren Werte der

Spannungszahlen überſchritten werden .

In beſonders wichtigen Fällen kann verlangt werden , daß bei

der Ermittlung der infolge von exzentriſch oder quer gerichteten
Kraftangriffen eintretenden Beanſpruchungen das Maß der Aus⸗
biegung berechnet und als Hebelsarm der Längskraft eingeführt

y) Einzelbeſtimmungen bleiben bis nach Abſchluß der in Aus⸗

ſicht genommenen eingehenden Verſuche und Forſchungen auf dieſem
Gebiet vorbehalten .

bezt

ode

feh

geö
rdt
eitz
auf
Bles
Ver
nin

Bin
Kni
dieſ

Bin
die
folch

a

ern
de
we



Belaſtungsbeſtimmungen bei Hochbauten . 255

bezw . dem Hebelsarm der exzentriſch wirkenden Längskraft zugerechnet

oder daß ſtatt deſſen das Angriffsmoment um den Wert = ver⸗
200

mehrt wird , wobei P die Längskraft bedeutet .
8. Beſondere Aufmerkſamkeit iſt der Einzelausbildung

gedrückter eiſerner Bauwerksglieder zuzuwenden . Bei An⸗
ordnung von Vergitterungen und Bindeblechen zur Verbindung der
einzelnen Querſchnittsteile iſt dafür zu ſorgen , daß an den Enden
auf eine zur Aufnahme der Scherkräfte ausreichende Länge volle
Bleche eingefügt und daß die Anſchlüſſe an die Längsſtäbe bei den
Vergitterungsſtäben möglichſt , bei den Bindeblechen immer mit
mindeſtens je zwei Nieten hergeſtellt werden . Die Einzelſtäbe
für ſich müſſen auf die Teillängen zwiſchen den Vergitterungen oder
Bindeblechen mindeſtens die vorgeſchriebene Sicherheit gegen
Knicken beſitzen und zwar unter Vorausſetzung drehbarer Enden
dieſer Teilſtücke .

Für Querſchnitte , deren Einzelſtäbe durch Vergitterung oder
Bindebleche verbunden ſind , empfiehlt es ſich in wichtigen Fällen ,
die Einzelteile beſonders zu berechnen ; ausnahmsweiſe kann eine
ſolche Berechnung verlangt werden .

9. Die Einhaltung eines beſtimmten Höchſtmaßes für die Durch⸗
biegung von Trägern iſt nicht allgemein vorgeſchrieben , wird aber
in beſonders gearteten Fällen zu verlangen ſein , ſo insbeſondere bei
ſtark beanſpruchten Transmiſſionsträgern ſowie bei denjenigen
über 7 m langen Trägern und Unterzügen , die ein Gebäude aus⸗
ſteifen und an Stelle der ſonſt vorhandenen Quer⸗ und Längs⸗
wände treten . In ſolchen Fällen ſoll die Durchbiegung ein Fünf⸗
hun dertſtel der freien Länge nicht überſchreiten .

10. Bei der Berechnung der Angriffsmomente eines Trägers
iſt als Stützweite die Entfernung der Auflagermitten einzuführen .
Bei Lagerung unmittelbar auf dem Mauerwerk gilt als Stützweite
die um mindeſtens ½ vergrößerte Lichtweite .

II . Einzelbeſtimmungen .

a) Eiſen .
1. Die folgenden Angaben unter Ziffer 4 bis 6 beziehen ſich

auf Flußeiſen ; ſollte ausnahmsweiſe noch Schweißeiſen ver⸗
wendet werden , ſo ſind die Beanſpruchungen um 10 v. H. zu
ermäßigen . Für altes , wieder zur Verwendung gelangen⸗
des Eiſen iſt die Beanſpruchung je nach ſeiner Beſchaffenheit noch
weiter herabzuſetzen .

2. Bei der Bemeſſung der im folgenden angegebenen ! Bean⸗
ſpruchungszahlen iſt ausreichende Sicherung des Eiſens gegen
Verroſten vorausgeſetzt .

3. Führen Feſtigkeitsberechnungen bei verbundenen Eiſenkon⸗
ſtruktionen zu ſehr kleinen Blech⸗ und Profilſtärken , ſo ſind
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bei Hauptkonſtruktionsteilen mit Rückſicht auf Fehler bei der Aus⸗
führung und Roſtgefahr größere Abmeſſungen zu wählen . Dies gilt
nicht für Bauwerke und Konſtruktionsteile zu vorübergehenden
Zwecken und von untergeordneter Art wie Gartenzelte , Vorgarten⸗
überdeckungen , Einfriedigungen und dergl .

4. Träger zur Unterſtützung von Decken und Treppen
dürfen höchſtens mit 1200 kg / qem beanſprucht werden .

5. Stützen dürfen mit 1200 kg / gem , bei genauer Berechnung
der durch ungünſtigſte Laſtſtellung ( Winddruck , Einzellaſten , z. B.
Kranbahnträger , exzentriſcher Kraftangriff und dergl . ) eintretenden
größten Kantenpreſſung mit 1400 kg /gem beanſprucht werden .
Sie müſſen ferner nach der Eulerſchen Formel mit fünffacher
Sicherheit gegen Knicken berechnet werden (J min =2,38 Pl ?
oder auch rund 2,5 Pl2 , wobei ] in em“ , P in t, L in m anzuſetzen iſt ).

6. Dächer , Fachwerkwände , Träger zur Unterſtützung
von Wänden , Kranbahnträger und dergl . dürfen in den⸗
jenigen Teilen , deren Querſchnitt durch die ſtändige Laſt , die Nutzlaſt
und den Schneedruck allein bedingt iſt , mit 1200 Kkg/gem beanſprucht
werden , während für diejenigen Teile , deren größte Spannung bei
gleichzeitiger ungünſtigſter Wirkung der genannten Laſten und des Wind⸗
druckes eintritt , mit einer Beanſpruchung des Eiſens von 1 400 Kg /gem
gerechnet werden darf . Die Spannung von 1400 kg / qem iſt nur
zuläſſig , wenn der Winddruck zu mindeſtens 150 kgyqm angeſetzt
wird und die Beanſpruchung durch ſtändige Laſt allein , alſo ohne
Winddruck , den Betrag von 1200 kg / qem nicht überſchreitet .

Die Spannung von 1400 kg/gem darf bei Dächern aus⸗
nahmsweiſe bis zu 1600 kg / qem geſteigert werden , wenn für eine
den ſtrengſten Anforderungen genügende Durchbildung , Berechnung
und Ausführung volle Sicherheit gewährleiſtet iſt . Dabei iſt Vorbe⸗
dingung , daß das Eiſen durch einen erfahrenen Fachmann den aner⸗
kannten Lieferungsbedingungen gemäß abgenommen und ſeine einwand⸗
freie Beſchaffenheit und Gleichartigkeit gewährleiſtet iſt , ferner , daß
die Bauausführung durch einen zuverläſſigen , auch mit der Stand⸗
ſicherheitsberechnung vertrauten Ingenieur überwacht und endlich ,
daß die Erhaltung der Eiſenkonſtruktion durch ſorgfältigen Roſtſchutz
weiteſtgehend geſichert wird .

Die nach der Eulerſchen Formel zu' berechnende Knickſicher⸗
heit der auf Druck beanſpruchten Bauglieder muß im ungünſtigſten
Falle eine vierfache ſein . ( min 1,90 Ple oder auch rund 20 Pl2 . )

7. Die Scherſpannung der Niete und gedrehten Bolzen
darf höchſtens 1000 kg /qem , der Lochleibungsdruck 2000 kg/qem ,
bei gewöhnlichen Schrauben die Scherſpannung höchſtens 750 feg / gem ,
der Lochleibungsdruck 1500 kg /qem betragen . Hierbei iſt für Niete
und kegelförmig abgedrehte Bolzen der Bohrungsdurchmeſſer , für
Schrauben der Schaftdurchmeſſer in Rechnung zu ſtellen .

8. Bei fachwerkartigen Bauteilen brauchen die ſogenannten
Neben⸗ und Zwängungsſpannungennicht berückſichtigt zu werden .
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9. Anker dürfen nur mit 800 kg / qem beanſprucht werden .
10. Schmiedeſtahl darf auf Zug , Druck und Biegung bis zu

1400 kg / qem ,
11. Stahlformguß auf Biegung mit 1200 kg / qem ,
12. Gußeiſen in Lagern auf Druck mit 1000 , in anderen

Bauteilen auf Druck mit 500 , auf Biegung mit 250 , auf Abſcherung
mit 200 kg/qem beanſprucht werden . Gußeiſerne Säulen ſind nach
der Eulerſchen Formel mit ſechs⸗ bis achtfacher Sicherheit auf
Knicken zu berechnen . ( Imin =6 Pl2 bis 8 Pl2 . )

b) Holz .

Zuläſſige Beanſpruchung parallel

Nr. Holzart 0 1g/dem
Abſche⸗8¹9 Druck Biegung rung

2 85 8˖· 6

Eichenholz 10⁰0 80 100 10
Kiefernholz tiomene 100 6 18
Fichtenhonz ſfreierBeſchaffenheitt

30 50 80 58Tannenholz . 80 50 80 8

Dauernd durchnäßtes Holz hat weſentlich geringere Wider⸗
ſtandsfähigkeit .

2. Bei Bauten für vorübergehende Zwecke ( Rüſtungen ,
Ausſtellungshallen und dergl . ) dürfen die Zahlen um 25 v. H. er⸗
höht werden .

3. Stützen und gedrückte Bauglieder müſſen nach der Eulerſchen
Formel mit E = 100000 kg / qem eine ſieben⸗ bis zehnfache
Knickſicherheit beſitzen ( min = 70 Pl2 bis 100 PI2 ) . Die untere
Grenze von ] gilt aber nur für Bauten zu vorübergehenden Zwecken .

—

c) Mauerwerk aus natürlichen Steinen .

1. Beſtimmte Mittelwerte für die Druckfeſtigkeit laſſen ſich bei
der großen Verſchiedenheit der Geſteine in den einzelnen
Brüchen und dort wieder in den einzelnen Schichten und Lagen —

namentlich für Sandſtein — nicht angeben .
2. Für Auflagerſteine iſt eine 10 bis 15 fache Sicherheit

„ Pfeiler und Gewölbe iſt eine 15 bis 20 fache Sicherheit
„ ſchlanke Pfeiler und Säulen iſt eine 25 bis 30 fache

Sicherheit
anzunehmen . Als ſchlank gelten Pfeiler und Säulen , deren geringſte
Stärke kleiner iſt als /y % der Höhe .

3. Wenn keine Feſtigkeitsnachweiſe erbracht werden , ſind folgende
Werte nicht zu überſchreiten :

Schluſſer⸗Fra nz, Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 17
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Tᷓ̃adzlaſſoePrnchſpannung
— len

Rr. ] Geſteinsart Auf⸗ pfeiler Bemerkungen
lager und Ma
ſteine Gewölbe Säulen

BEEEECCCUCCCCCCE
ö

1 Baſalt 8 65 45 30 Die 7
8-Jen i an⸗

7 2 eanſpruchungs⸗
2 Granit 8 6⁰ 40 25⁵ gahlen gelten für Euadern
3 Syenit 55 40 25

1 8 9werk bei Beanſpruchung an⸗

Porphyr
2 3⁰ 20 nähernd rechtwinklig

zur Lagerfläche .

5 Marmor 30 20 15 [ Bunt
104 m.de

8 t e
6 Baſaltlava 20 15 10 Ppaltelchben Leins il Be⸗

tracht kommende Feſtigkeit .

7 Sandſtein 1415 10 — — 11 0

8( Tuffſtein ie
9] Bruchſteine — 57 ] — J3e nach Beſchaffenheit .

führung ſowi
ige Druckbeanſpruchung des Mau
Die Baupolizei kann den Nachweis verlangen , daß die in

ruckfeſtigkeiten tatſächlich vorhanden ſind.

zuläſſ

Spalte 3 geforderten Mindeſtd

d) Mauerwerk aus künſtlichen Steinen .

Unter der Vorausſetzung kunſtgerechter und ſorgfältiger Aus⸗

e ausreichender Erhärtung des Mörtels
erwerks nachſtehende Werte .

gelten für die

3
2 2 RZuläſſige
32 eeee

Smortel⸗ 3
ſez wiehee 8

Nr.] SteinſorteS 5 252 Bemerkungen

Raumteilen S S
S 83S
S2 8 .

FT
1 2 3 I

kg/ Ze⸗ Kalk Sandſ kg s kg/ - Die unter Nr. 1
qem ſment qem 5 qdem] bis 4 angeführ⸗

ten Steinſorten

1J ' Schwemm⸗
dürfen zu Pfei⸗

20
lern nicht ver⸗

2 8 90
* 3 3 385 wendet werden.

ochofen⸗
1 1

Nur für Flach⸗
ſ1tei⸗ bauten ( Bauten

ne 154 — 333 0 von nicht mehr
als 2 Vollge⸗
ſchoſſen) und un⸗

1
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2 2 Zuläſſige
. 5 Druckſpannung

S5[ moörtel⸗ TfürPfeiler

25 miſchung 5 8 *
8

Nr.] Steinſorte 83 18 252 Bemerkungen
82 8 SS &

Raumteilen 8 3
88
85 —.

1 — 3 C . . . . . . . .
kg/ - S8e⸗ Kalk Sandſkg / ke/ ] belaſtete Zwi⸗
qem ſment dem II dem ſchenwände zu

5
Schlacken⸗ Aichepenherz
ſteine 53 . —

5Mauerziegel 87 Macknden
zweiterKlaſ⸗ beluntergeord⸗

ſe 8 —. —
—

—5
Bauten

nannte Mör⸗ zuläſſig .
telſteine . 100 — 1 3 fbis7 —- —:

6 [ Mauerziegel
J3 Peeerſter Klaſſe Ken

geninte
geringſteund Kalnk⸗ ä ͤ

ſandſteine ) 150 — 1310 ff f ale ded,
74desgl . Pbesgl “ 1 2 8ff]]‚]‚] ] — f nailäſts⸗

8Hartbrand⸗
ziegel und
Kalkſand⸗
hartſteine ) 250 1 2ͤ -8

i t
92 5
58 12 einzuſchalten .

desgl. desgl . 2⁰9desgl . ſdesg 3 0,15% 10
0,10

8 — —C0,10 nur in beſonde⸗
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I ig der
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Kalkſandſteine und Kalkhartſteine müſſen ein leicht erkennbares Merkmal
tragen , aus dem zu erſehen iſt, zu welcher von dieſen beiden Steinarten ſie gehören

———
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e) Baugrund .

Guter Baugrund darf mit 3 bis 4 kg / dgem beanſprucht

werden . Die nur ausnahmsweiſe zuläſſige Wahl höherer Bean⸗

ſpruchungen iſt beſonders zu begründen .

Zu vorſtehenden Beſtimmungen ſind nachſtehende Erlaſſe ergangen :

a) Erlaß des preuß . Miniſters für Volkswohlfahrt
vom 21 . April 1922 II . 9. Nr . 288 ( vom bad . Arbeitsminiſterium

mit Erlaß vom 11. Mai 1922 Nr. 19575 den Bezirksämtern zur ent⸗

ſprechenden Beachtung mitgeteilt ) :
In den Beſtimmungen über die bei Hochbauten anzunehmenden

Belaſtungen und über die zuläſſigen Beanſpruchungen der Bauſtoffe

vom 24. Dez. 1919 iſt in Abſchnitt D J Ziffer 1 für die Berechnung

von Baugliedern aus Eiſen oder Holz , die der Gefahr des Knickens

unterworfen ſind , der Nachweis der Knickſicherheit nach der Euler⸗

Formel gefordert , wobei für eiſerne Stützen eine fünffache (II a 5)

und für eiſerne Druckſtäbe in Fachwerken eine vierfache (II a 7

Sicherheit zugrunde zu legen iſt .
In Ziffer 3 a. a. O. iſt dann verlangt , daß , wenn bei druck⸗

beanſpruchten Bauteilen die nach der Euler⸗Gleichung ſich ergebende

Knickſpannung weſentlich die Proportionalitätsgrenze überſchreitet ,
eine Nachprüfung der Knickſicherheit nach einem anderen Verfahren

zu empfehlen und in wichtigen Fällen unter Umſtänden zu verlangen iſt .

Es iſt nun vorgekommen , daß Baupolizeiverwaltungen bei der

Prüfung der ſtatiſchen Berechnungen von Fabrikanlagen mit eiſernen

Stützen in den bezeichneten Fällen , d. h. wenn die Länge des ge⸗

drückten Stabes geringer war als etwa das 105⸗fache des Trägheits⸗

halbmeſſers ſeines Querſchnittes neben dem Nachweis nach Euler

noch einen ſolchen nach Tetmajer mit gleich großer oder annähernd

gleich großer Sicherheit gefordert haben , was in vielen Fällen einen

außerordentlich großen Mehrverbrauch an Eiſen bedeutete .

Dieſem Verfahren kann ich nicht zuſtimmen , da es zu einer

unnützen Materialverſchwendung führt .
Bei der Nachprüfung , z. B. nach Tetmajer , mußvielmehr in ſolchen

Fällen der Nachweis einer 2 /⸗fachen Sicherheit völlig ausreichend ſein

( vergl . auch „ Erläuterungen zu den Hochbaubelaſtungsvorſchriften 1919

von Miniſterialrat Ellerbeck , Verlag Ernſt & Sohn , 21. Auguſt 1918) .
Die doppelte Unterſuchung ſoll überdies nur auf wichtige

Fälle beſchränkt bleiben , um überflüſſige Berechnungen und Arbeiten
zu vermeiden . Welche Fälle hierbei in Betracht kommen , muß dem

abwägenden Ermeſſen des Beamten vorbehalten bleiben . Es werden

im allgemeinen ſolche Fälle ſein , bei denen , abgeſehen von der Be⸗

deutung des Bauwerks , alle in die Unterſuchung eingeſetzten Kräfte

auch tatſächlich zur Wirkung kommen können .
Die Stützenzüge von mehrgeſchoſſigen Bauten werden im allge⸗

meinen nicht darunter fallen , weil die gleichzeitige Vollbelaſtung aller

zugehörigen Deckenteile nicht wahrſcheinlich iſt .
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b) Erlaß des bad . Arbeitsminiſters vom 30 . Juli 1924
Nr . 32748 :

Nach den für das Land Baden geltenden Beſtimmungen über
die bei Hochbauten anzunehmenden Belaſtungen und über die zu⸗
läſſigen Beanſpruchungen der Bauſtoffe vom 24. Dez . 1919 ( ſiehe
Erlaß vom 25. Febr . 1920 und 11. Mai 1922 ) war für flache Dächer
bis zu einer Neigung von 20 “ ſals Mindeſtſchneelaſt das Gewicht
von 75 kg auf den Quadratmeter der wagrechten Dachfläche angenommen
geweſen , nach Ziffer 6 bei Bauten im Gebirge die Schneelaſt den ört⸗
lichen Verhältniſſen entſprechend höher . Im vergangenen , allerdings ſehr
ſchneereichen , Winter hat ſich gezeigt , daß Bauten des hohen Schwarz⸗
waldes und unter dieſen insbeſondere jene mit nahezu horizontalen
Dächern der Laſt des auf ihnen lagernden Schnees nicht gewachſen
waren ; ſo ſind u. a. an großen Hallendächern von Sägewerken
wichtige Konſtruktionsteile durch größere naſſe Schneemaſſen ſo ſtark
belaſtet worden , daß die Gitterträger ſich teilweiſe ſtark durchbogen ,
an Bogenbindern der Obergurt ſeitlich ausgebogen wurde und daß
ein Hallendach auf 5 Bundfeldweiten einſtürzte . Die Frage hat mir
deshalb Anlaß zu eingehender Unterſuchung über die Menge des
auffallenden Schnees und deſſen Gewicht gegeben ; als Ergebnis iſt
folgendes feſtzuſtellen :

Nach den Schneehöhemeſſungen der Landeswetterwarte ſeit 1888
muß im Schwarzwald in Höhen von 700 bis 800 m mit einer
Schneehöhe bis zu 1,5 und 2 m, im Hochſchwarzwald über 800 m bis
zu 2,5 m und 3m gerechnet werden ; unter 700 m iſt die größte
Höhe des Schneefalls weſentlich geringer , je nach der Lage 0,5 bis
1 m. Die Annahme einer Einteilung nach 2 Stufen , eine untere bis
700 m und eine obere von 700 m aufwärts iſt darum im allgemeinen
begründet , es muß indeſſen berückſichtigt werden , daß ebenſo wie bei
den Niederſchlagsmengen ein weſentlicher Unterſchied zwiſchen den
verſchiedenen Teilen des Schwarzwaldes beſteht . Der Teil öſtlich der
Kammlinie , wie die Baar und ganz Südoſtbaden öſtlich der Alb ,
haben in gleicher Höhe erheblich geringere Schneemengen als die Weſt⸗
ſeite des Schwarzwaldes , es betrug z. B. die maximale Schneehöhe
auf der Baar bei Donaueſchingen , Villingen und Pürrheim ſeit 1887
nie mehr als 65 em, auch über 700 m Höhe . Die angegebenen
Schneehöhen gelten für den gewachſenen Boden ; ſie werden an Stellen
gemeſſen , die geſchützt liegen , ſodaß ſowohl Schneeverwehungen als
auch Schneeabtrifte nach Möglichkeit ausgeſchaltet ſind .

Die Dichte friſch gefallenen Schnees beträgt 0,10 bis 0,15 ;
älterer Schnee , der ſich geſetzt hat und ſchon wochenlang liegt , hat
eine größere Dichte bis zu 0,40 , aber nur in ſeinen unterſten Schichten ;
als mittleres ſpezifiſches Gewicht einer 1 bis 2 m hohen Schneedecke
iſt O,3 anzunehmen . Schnee , durch Regen geſättigt , kann eine Dichte
erreichen , die der des Waſſers nahe kommt , bei völlig naſſem ,
breiigem Schnee muß bis zu 0,80 gerechnet werden . Dieſe hohe Dichte
iſt indeſſen bei größerer Schneehöhe nie in der ganzen Schneemaſſe
vorhanden , da das Schmelz⸗ und Regenwaſſer ſich ſenkt und abfließt ;
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es iſt darum unter normalen Umſtänden , außer in abflußloſen Schnee⸗

löchern , nicht möglich , daß die ganze 1bis 2 m nmächtige Schneemaſſe

ein ſo hohes ſpezifiſches Gewicht annimmt , die Schneehöhe wird

überdies durch Regen raſch geſenkt . Darnach ergibt ſich folgendes

Gewicht für 1 ebm Schnee :
1. lockerer Neuſchnee (0Dichte 0,1 ) 100 kg

2. alter Schnee ( Dichte bis 0,4 ) bis 400 kg

3. durchnäßter Schnee ( Dichte bis 0,8 ) bis 800 kg.

Die angegebenen maximalen Schneemengen werden nie durch

einen einzigen Schneefall erzeugt , ſondern nur allmählich im Verlauf

einer ſchneereichen Kälteperiode , wie während des Winters 1923/24 ,

in den Monaten Dezember , Januar und Februar zuſtande kommen .

Man muß deshalb bei Beurteilung der möglichen Belaſtung mit der

mittleren Dichte einer höheren Altſchneedecke rechnen . Darnach

ergeben ſich folgende Belaſtungen :
mögliche mögliche

maximale Belaſtung
Schneehöhe pro qm

Weſtſeite des Schwarzwaldes in der

Höhe von 600 bis 700 m 1 m 300 kg

Oſtſeite des Schwarzwaldes in der

Höhe von 700 bis 800m 1m 300 kg

Weſtſeite des Schwarzwaldes in der

Höhe von 700 bis 1000 :uũ·nn2. 2 m 600 kg

Oſtſeite des Schwarzwaldes in der

Höhe von 800 bis 110 mm 2 m 600 kg

Hochſchwarzwald oberhalb
1000 bezw . 1100 m 3 m 900 kg.

Bei jäher Wetteränderung mit Regenfällen können dieſe Be⸗
laſtungen noch höher ausfallen , dann namentlich , wenn bei horizontalen

Dächern durch vorausgegangenen Froſt die Abflußrohre verſtopft ſind .

Es iſt im Schwarzwald wiederholt beobachtet worden , daß ein

Wetterſturz an einem Tag über 100 Etr . oder 100 kg Regen

auf den Quadratmeter brachte . Fällt dieſer Niederſchlag auf eine

Altſchneedeche von Im Höhe , ohne daß genügend raſcher Abfluß
möglich iſt , dann ſteigt die Belaſtung von 300 kg auf 400 kg pro

Quadratmeter .
Dieſe Feſtſtellungen werden den Baupolizeibehörden als wert⸗

volle Ergänzung der im Eingang genannten Beſtimmungen dienen ;

von einer einheitlichen Anwendung der in den Beſtimmungen ange⸗

deuteten Zahlen von 75 kg auf das Quadratmeter der wagrechten

Dachfläche kann in höheren Lagen des Schwarzwaldes ſomit keine
Rede ſein ; andererſeits muß aber in Rückſicht gezogen werden , daß

es ſich bei den Schäden des vergangenen Winters um die Wirkungen

eines Ausnahmewinters handelte , der wohl erſt wieder nach vielen

Jahren wiederkehren kann , und daß bei Errechnung der Stärke der
die Dächer tragenden Konſtrunktionsteile eine mehrfache Sicherheit ſich

ſchon in den für die einzelnen Konſtruktionsteile feſtgelegten Sicher⸗ 9
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heitskoeffizienten von etwa 5 für Holz und von etwa 8 für Eiſen
ausdrückt . Eine rein ſchematiſche Anwendung der hier angegebenen
Belaſtungsziffer für die verſchiedenen Höhenlagen würde überdies zu
Ausmaßen und zu einer finanziellen Belaſtung der Bauherren führen ,
die nicht gut vertretbar erſcheint .

c) Erlaß des preuß . Miniſters für Volkswohlfahrt
vom 24 . März 1924 Il. 9. Nr . 169 ( vom bad . Arbeitsminiſter
mit Erlaß vom 10. Sept . 1924 Nr . 41270 den Bezirksämtern zur
Beachtung mitgeteilt ) :

Bei der Anwendung der Beſtimmungen über die bei Hochbauten
anzunehmenden Belaſtungen ( vergl . Erlaß vom 24. Dez. 1919 —St .
6. 588 —) ſind Zweifel über die Auslegung der Beſtimmungen unter
Ca 8 ( Nutzlaſten für wagerechte oder ſchwach geneigte Dächer ) entſtanden .

Mit einer Nutzlaſt von 250 Kkg/ mꝛ einſchl . Wind⸗ und Schnee⸗
druck ſind wagerechte oder ſchwach geneigte Dächer nur dann zu be⸗
rechnen , wenn dieſe Dachflächen nach dem Willen des Bauherrn
zu den dort genannten Zwecken benutzt werden ſollen . Es kommen
dabei Menſchenmengen in Frage , wie ſie etwa den Belaſtungen in
Kontor⸗ und Dienſtgebäuden von 200 kgym ? ( vergl . C a 2) entſprechen .
Das Betreten der Dächer durch einzelne Perſonen wird , ſoweit
ein Betreten der Dachhaut überhaupt in Frage kommt , gemäß
K

915
Einſetzen einer Nutzlaſt von 100 kg in der

Mitte der Pfetten uſw . genügend berückſichtigt .
Liegt es nicht in der Abſicht des Bauherrn , die Dachflächen in

dem angeführten Umfange zu benutzen , ſo kann er nicht gezwungen
werden , ſie ſtärker auszuführen , als es die Rückſichtnahme auf Eigen⸗
gewicht , Schnee - und Winddruck in Beachtung der Vorſchrift in
Oa 9 erfordert . Er bleibt aber dann zur Innehaltung dieſer ein⸗
geſchränkten Benutzungsart verpflichtet und im Übertretungsfalle für
die Folgen verantwortlich . Es empfiehlt ſich, in einem ſolchen Falle
im Bauſchein die Benutzung der Dachflächen darüber hinaus aus⸗
drücklich zu verbieten .

An hang IV zur Landesbauordnung .
( zu §S 126 Abſ . 3 LBO. ) .

Beſtimmungen für Ausführung von Bauwerken

aus Beton und Eiſenbeton .
1. Erlaß des Badiſchen Miniſteriums des Innern vom 29. Mai

1916 Nr . 20379 :
Wir überſenden den Bezirksämtern je 2 Exemplare

a) der Beſtimmungen für Ausführung von Bauwerken
aus Beton vom 13. Januar 1916, )

9 Dieſe Beſtimmungen ſelbſt ſind hier nicht abgedruckt (ſ. den
Hinweis am Schluß des Erlaſſes ) .
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